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Amtlicher Teil

Zahlungserinnerung

Hiermit werden alle Steuer- und Gebührenpflichtigen daran erinnert, dass 
folgende Zahlungen am 01. Juli 2021 fällig sind:

– Grundsteuer A
– Grundsteuer B
– Hundesteuer
– Regenwassergebühren
– Straßenreinigungsgebühren 

Gemäß § 259 der Abgabenordnung können die vorgenannten Steuern und 
Gebühren vollstreckt werden.

Einer besonderen Mahnung an den einzelnen Schuldner bedarf es nicht, 

wenn vor der Fälligkeit an die Zahlung erinnert wird.

Diese Mitteilung gilt als öffentliche Bekanntmachung im Sinne des § 259 
der Abgabenordnung – Zahlungserinnerung.

Für die Umlage zur Deckung des Beitrages der Stadt Schwedt/Oder an den 
Wasser- und Bodenverband sind keine Einzahlungen vorzunehmen.
Die Zahlungspflicht entsteht erst mit Bescheiderteilung für das Jahr 2021.

Schwedt/Oder, 08.06.2021

Polzehl
Bürgermeister

Ende des amtlichen Teils
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Nichtamtlicher Teil

Öffentliche Ausschreibung  
gemäß § 4 Abs. 4 i. V. m. § 4 a VOB/A 2019 für Werterhaltungsarbeiten  
(Zeitvertragsarbeiten) im Stadtgebiet Schwedt/Oder (einschließlich Ortsteile)  
als Rahmenvereinbarungen für vier Jahre für folgende Bauleistungen:

1 Ausschreibende Stelle Stadt Schwedt/Oder
  Der Bürgermeister

2 Bauleistungen
 Einzelgewerk

 Los Bau- und Ausbaugewerke Kosten für
   Vergabeunterlage
 1 Erdarbeiten 28,00 €
  2 Entwässerungskanalarbeiten 24,00 €
  3 Verkehrswegebauarbeiten 28,00 €
  4 Landschaftsbauarbeiten 30,00 €
  5 Mauerarbeiten 21,00 €
  6 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten 30,00 €
  7 Klempnerarbeiten 28,00 €
  8 Trockenbauarbeiten 38,00 €
  9 Putz- und Stuckarbeiten 25,00 €
 10 Fliesen- und Plattenarbeiten 19,00 €
 11 Tischlerarbeiten 28,00 €
 12 Beschlagarbeiten 30,00 €
 13 Metallbau- und Stahlbauarbeiten 28,00 €
 14 Verglasungsarbeiten 21,00 €
 15 Maler- und Lackierarbeiten – 
  Beschichtungen, Tapezierarbeiten 39,00 €
 16 Bodenbelagarbeiten 20,00 €

  Installationsgewerke
 17 Raumlufttechnische Anlagen 26,00 €
 18 Heizanlagen und zentrale 
  Wassererwärmungsanlagen 32,00 €
 19 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen 
  innerhalb von Gebäuden 35,00 €
 20 Nieder- u. Mittelspannungsanlagen mit 
  Nennspannungen bis 36 kV 38,00 €
 21 Blitzschutzanlagen 21,00 €

3 Realisierungszeitraum Januar 2022 – Dezember 2025

4  Anforderung der Vergabeunterlagen

Schriftlich bis zum: 28. Juli 2021
Anschrift: Stadt Schwedt/Oder, 
  FB 3 Baucontrolling/
  Zentrale Vergabestelle
  Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 5
  16303 Schwedt/Oder
  Fax:  03332 446-243, 
  E-Mail: baucontrolling.stadt@
  schwedt.de

 Für die Anfertigung der Vergabeunterlagen wird o. g. Kostenbetrag je 
Los (Einzelgewerk) erhoben und ist wie folgt an die Stadt Schwedt/Oder 
zu überweisen.

 Zahlungsempfänger: Stadt Schwedt/Oder
 Bank: Stadtsparkasse Schwedt
 IBAN: DE02 1705 2302 0010 0002 00
 BIC: WELADED1UMX
 Verwendungszweck: 11109.4311000
  V.-Nr. BE 15/21, Los-Nr. …
 Die Kopie des Einzahlungsbeleges ist mit der schriftlichen Anforderung 

der Vergabeunterlagen an den FB 3 Baucontrolling/Zentrale Vergabe-
stelle einzureichen, um eine Zuordnung der Unterlagen für die jeweili-
gen Lose (Gewerke) zeitnah zu ermöglichen.

 Der Versand der Unterlagen erfolgt ab dem 09. August 2021.
 Es erfolgt keine Rückerstattung der Kosten.

5 Ende der Angebotsfrist: 07. September 2021
 Den genauen Einreichungstermin je Gewerk sowie weitere Hinweise 

zum Vergabeverfahren werden Ihnen bei Übersendung der Vergabeun-
terlagen mitgeteilt.

Ende des nichtamtlichen Teils

Redaktionsschluss
Das nächste Amtsblatt für die Stadt Schwedt erscheint am 28. Juli 2021. 
Redaktionsschluss ist der 7. Juli 2021. Hinweis: Die Redaktion behält sich vor, eingereichte (nicht-amtliche) Texte zu kürzen.


